
Ortsrecht der Stadt Viechtach 
konsolidierte Fassung 

 
 

 
 
 

Satzung über die Benutzung des Friedhofs 
und der Bestattungseinrichtungen 

der Stadt Viechtach 
(Friedhofssatzung - FS) 

 
 

 
 
Aktenzeichen: 0280 
 
Vorgang-Nummer: 003901 
 
Dokumenten-Nummer: 057088 
 
Vom: 16.01.2018 
 
Beschluss des Stadtrats vom: 15.01.2018 
 
Art der amtlichen Bekanntmachung: Niederlegung und Mitteilung im Viechtacher Bayerwald-Boten 
 
Tag der amtlichen Bekanntmachung: 20.01.2018 
 
Inkrafttreten: 21.01.2018 
 
Geändert durch: Satzung vom 11.12.2020 (in Kraft ab 12.12.2020) 
 Satzung vom 02.03.2021 (in Kraft ab 03.03.2021) 
  



Satzung über die Benutzung des Friedhofs und der Bestattungseinrichtungen 
der Stadt Viechtach 

(Friedhofssatzung – FS) 
 

Vom 16.01.2018 
 
 
Aufgrund von Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 sowie Abs. 2 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern (GO) erlässt die Stadt Viechtach folgende Satzung: 
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I. 
Allgemeine Vorschriften 

 
 

§ 1 
Geltungsbereiche 

 
(1) Die Stadt errichtet und unterhält die folgenden Einrichtungen für das Bestattungswesen 

als öffentliche Einrichtungen: 
 

a) den Friedhof an der Tresdorfer Straße 
 

b) das Leichenhaus im Friedhof an der Tresdorfer Straße 
 
 

§ 2 
Friedhofszweck 

 
Der Friedhof dient insbesondere den verstorbenen Gemeindemitgliedern als würdige Ruhe-
stätte und der Pflege ihres Andenkens. 
 
 

§ 3 
Bestattungsanspruch 

 
(1) Auf dem Friedhof werden beigesetzt 
 

a) die Verstorbenen, die bei ihrem Ableben in der Stadt ihren Wohnsitz hatten, 
 

b) die Verstorbenen, die ein Nutzungsrecht an einem belegungsfähigen Grab besitzen, 
und ihre Familienangehörigen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 der Bestattungsverordnung (BestV)), 

 
c) die im Stadtgebiet Verstorbenen oder tot Aufgefundenen, wenn eine ordnungsge-

mäße Bestattung anderweitig nicht sichergestellt ist, 
 

d) Tot- und Fehlgeburten im Sinne des Art. 6 des Bestattungsgesetzes (BestG). 
 
(2) Die Bestattung anderer als der in Abs. 1 genannten Personen bedarf auf Antrag der be-

sonderen Erlaubnis der Friedhofsverwaltung im Einzelfall. 
 
 

§ 4 
Friedhofsverwaltung 

 
Der Friedhof wird von der Stadt verwaltet und beaufsichtigt. Der Belegungsplan wird von der 
Stadt so geführt, dass jederzeit festgestellt werden kann, wann mit wem jedes Grab belegt 
wurde, wer der Grabnutzungsberechtigte ist und für welchen Zeitraum das Nutzungsrecht 
erworben wurde. 
 
 

§ 5 
Schließung und Entwidmung 

 
(1) Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können im öffentlichen Interesse 

ganz oder teilweise geschlossen oder entwidmet werden. Durch die Schließung wird die 
Möglichkeit weiterer Beisetzungen ausgeschlossen; durch die Entwidmung verliert der 



Friedhof seine Eigenschaft als öffentliche Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht 
der Schließung, so werden keine Nutzungsrechte mehr erteilt oder wiedererteilt. 

 
(2) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die Entwidmung sind jeweils öf-

fentlich bekannt zu machen. 
 
(3) Die Stadt kann die Schließung verfügen, wenn keine Rechte auf Bestattung entgegen-

stehen, durch Einigung mit den Grabnutzungsberechtigten vorzeitig aufgelöst wurden 
oder zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit aufgehoben worden sind. 
Die Stadt kann die Entwidmung verfügen, soweit keine Rechte auf Bestattung entge-
genstehen und alle Ruhefristen abgelaufen sind. 

 
(4) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte im Einvernehmen mit dem 

Berechtigten abgelöst oder aufgehoben werden, können unter ersatzweiser Einräumung 
entsprechender Rechte auch Umbettungen ohne Kosten für den Nutzungsberechtigten 
durch den Friedhofsträger vorgenommen werden. 

 
(5) Im Übrigen gilt Art. 11 BestG. 
 
 

II. 
Ordnungsvorschriften 

 
 

§ 6 
Öffnungszeiten 

 
(1) Der Friedhof ist während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für den Be-

sucherverkehr geöffnet. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann das Betreten des Friedhofes oder einzelner Friedhofsteile 

aus besonderem Anlass vorübergehend untersagen oder außerhalb der vorgenannten 
Öffnungszeiten gestatten. 

 
 

§ 7 
Verhalten im Friedhof 

 
(1) Jeder Besucher des Friedhofes hat sich ruhig und der Würde des Ortes entsprechend zu 

verhalten. 
 
(2) Kinder unter 10 Jahren ist das Betreten des Friedhofes nur in Begleitung Erwachsener 

gestattet. 
 
(3) Der Anordnung des Friedhofspersonals haben die Besucher Folge zu leisten. Besuchern 

des Friedhofs ist es insbesondere nicht gestattet 
 

a) Tiere mitzubringen, ausgenommen sind Blindenhunde, 
 

b) zu rauchen und zu lärmen, 
 

c) die Wege mit Fahrzeugen und Sportgeräten aller Art zu befahren. Kinderwagen, 
Rollstühle und vergleichbare Hilfsmittel zum Transport von Kindern, Kranken und 
Behinderten sind hiervon ausgenommen. 

 
d) Waren aller Art sowie gewerbliche oder sonstige Leistungen anzubieten oder dies-

bezüglich zu werben, 



e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Druckschriften, die im Rahmen der Be-
stattungsfeier notwendig und üblich sind, 

 
f) Abraum und Abfälle an anderen Orten abzulagern, als an den hierfür vorgesehenen 

Plätzen, 
 

g) Grabhügel, Grabeinfassungen und Grünanlagen unberechtigt zu betreten und/oder 
zu beschädigen, 

 
h) der Würde des Ortes nicht entsprechende Gefäße (z. B. Konservendosen, Plastik- 

und Glasflaschen sowie ähnliche Gegenstände) auf Gräbern ohne Erlaubnis aufzu-
stellen oder solche Gefäße zwischen den Gräbern aufzubewahren, 

 
i) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten aus-

zuführen, 
 

j) Film-, Video- und Fotoaufnahmen von Grabstätten und insbesondere Grabmalen 
ohne Erlaubnis zu erstellen, zu verwerten und zu verbreiten (z. B. im Internet), au-
ßer zu privaten Zwecken. 

 
(4) Die Friedhofsverwaltung kann von den Verboten auf Antrag Ausnahmen zulassen, so-

weit sie mit dem Zweck des Friedhofs und der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 
 
(5) Totengedenkfeiern sind der Friedhofsverwaltung spätestens vier Werktage vorher anzu-

zeigen und bedürfen der Erlaubnis der Friedhofsverwaltung. 
 
 

§ 8 
Gewerbliche Tätigkeiten auf dem Friedhof 

 
(1) Aus Gründen des Erhalts der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bedürfen Bildhauer, 

Steinmetze, Kunstschmiede und Bestatter für ihre Tätigkeit auf dem städtischen Friedhof 
der vorherigen Zulassung durch die Stadt. Die Zulassung ist schriftlich oder im Wege der 
elektronischen Verfahrensabwicklung zu beantragen. 

 
(2) Die Zulassung nach Abs. 1 wird nur Gewerbetreibenden erteilt, die in fachlicher, betrieb-

licher und persönlicher Hinsicht geeignet und zuverlässig sind. Fachlich geeignet zur Er-
richtung von Grabmalen und Einfassungen sind Gewerbetreibende, die aufgrund ihrer 
Ausbildung in der Lage sind, unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten des Friedho-
fes die angemessene Gründungsart zu wählen und nach dem in der Satzung genannten 
technischen Regelwerk die erforderlichen Fundamentabmessungen zu berechnen. Die 
Gewerbetreibenden müssen in der Lage sein, für die Befestigung der Grabmalteile das 
richtige Befestigungsmittel auszuwählen, zu dimensionieren und zu montieren. Ferner 
müssen sie die Standsicherheit von Grabmalanlagen beurteilen können und fähig sein, 
mit Hilfe von Messgeräten die Standsicherheit zu kontrollieren und zu dokumentieren. 
Personen, die unvollständige Anzeigen bzw. nicht korrekt dimensionierte Abmessungen 
von sicherheitsrelevanten Bauteilen bei der Anzeige benennen oder sich bei der Ausfüh-
rung der Fundamentierung und der Befestigung der Grabmalteile nicht an die in der An-
zeige genannten Daten halten, werden als unzuverlässig eingestuft. Gewerbetreibende, 
die Gräber ausheben und verfüllen, müssen über geeignetes Gerät verfügen und insbe-
sondere die „Allgemeinen Vorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz (VSG)“, die 
hierzu ergangenen Richtlinien der Sozialversicherung Landwirtschaft, Forsten und Gar-
tenbau (SVLFG) sowie die Vorschriften des Gemeinde-Unfall-Versicherungsverbandes 
(GUV) kennen und beachten. Eine entsprechende Erklärung über die Erfüllung der vor-
stehenden Anforderungen durch den Antragsteller in Bezug auf die jeweilige Dienstleis-
tung ist dem Antrag auf Zulassung ebenso beizufügen wie ein Nachweis über den Ab-
schluss einer Haftpflichtversicherung, die Schäden nach Abs. 8 abdeckt.   



(3) Der Antragsteller erhält einen Zulassungsbescheid, der auch als Ausweis für die Berech-
tigung zur Vornahme der Arbeiten (Berechtigungsschein) gilt und dem Friedhofspersonal 
auf Verlangen vorzuzeigen ist. Der Berechtigungsschein ist widerruflich, er kann von 
Bedingungen abhängig gemacht oder mit Auflagen verbunden werden. Wer ohne Be-
rechtigungsschein im Friedhof arbeitet, kann vorbehaltlich weiterer Maßnahmen des 
Friedhofs verwiesen werden. 

 
(4) Über den Antrag entscheidet die Stadt innerhalb eines Frist von drei Monaten. Hat die 

Stadt nicht innerhalb der festgelegten Frist von drei Monaten entschieden, gilt die Zulas-
sung als erteilt. 

 
(5) Gärtner und sonstige Gewerbetreibende haben die Ausübung ihrer gewerbsmäßigen 

Tätigkeit der Stadt anzuzeigen. Die Anzeige hat mindestens eine Woche vor Aufnahme 
der Tätigkeit schriftlich zu erfolgen. Die Ausübung der gewerbsmäßigen Tätigkeit kann 
versagt werden, wenn die ordnungsgemäße Ausführung nicht gewährleistet ist oder 
wenn trotz Abmahnung mehrfach gegeben die Friedhofssatzung oder Anordnung der 
Friedhofsverwaltung verstoßen wird. Ein einmaliger schwerwiegender Verstoß ist aus-
reichend. 

 
(6) Gewerbetreibende mit Niederlassung in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen 

Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftraum, die im Inland nur vorübergehend tätig sind, haben die Aufnahme ihrer 
Tätigkeit auf dem Friedhof anzuzeigen. Abs. 1 bis 5 sind nicht anwendbar. 

 
(7) Die Vorschriften des Verfahrens über einen einheitlichen Ansprechpartner und über die 

Möglichkeit der elektronischen Abwicklung des Verfahrens nach dem Bayerischen Ver-
waltungsverfahrensgesetz sind anwendbar (Art. 6 und 8 DLRL; Art. 71a bis 71e 
BayVwVfG). 

 
(8) Die gewerblich Tätigen haften für alle Schäden, die sie oder ihre Gehilfen im Zusam-

menhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen. 
 
 

III. 
Grabstätten und Grabmale 

 
 

§ 9 
Grabstätten 

 
(1) Die Grabstätten stehen im Eigentum der Stadt. An ihnen können Rechte nur nach dieser 

Satzung erworben werden. 
 
(2) Die Anlage der Grabstätten richtet sich nach dem Belegungsplan, der bei der Friedhofs-

verwaltung innerhalb der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden kann. 
 
 

§ 10 
Grabarten 

 
(1) Gräber im Sinne dieser Satzung sind 
 

a) Einzelgrabstätten 
 

b) Doppelgrabstätten 
 

c) Urnengrabstätten  



 
aa) Urnenkammern in der Urnenwand 

 
bb) Urnengräber im Urnenfeld 

 
cc) Urnengrabrohre im Urnenhain 

 
dd) Urnenkammern in der Urnenstelenanlage 

 
ee) Urnengräber an Bäumen und Findlingen (naturnahe Bestattung) 

 
ff) anonyme Urnengrabstätten 

 
(2) Die Lage der einzelnen Grabstätten wird durch die Stadt bestimmt und richtet sich nach 

dem Belegungsplan. Der Friedhof ist darin in Grabfelder aufgeteilt. Die einzelnen Grab-
stätten sind fortlaufend nummeriert. Bestattungen können jeweils nur in den von der 
Stadt freigegebenen Grabfeldern oder deren Teilen erfolgen. 

 
(3) In Einzelgrabstätten kann ein Verstorbener beigesetzt werden. 
 
(4) In Doppelgrabstätten können zwei Verstorbene beigesetzt werden. 
 
 

§ 11 
Aschenreste und Urnenbeisetzungen 

 
(1) Aschenreste und Urnen müssen den Vorschriften der §§ 17 und 27 BestV entsprechen. 
 
(2) Urnen können in allen Grabarten beigesetzt werden. In einem Einzelgrab dürfen maxi-

mal zusätzlich 3 Urnen, in einem Doppelgrab maximal zusätzlich 6 Urnen bestattet wer-
den. In einem Einzelgrab darf nach einer Urnenbestattung während der laufenden Ruhe-
frist für die Urne wegen der Wahrung der Totenruhe keine weitere Sargbestattung mehr 
erfolgen. In einem Doppelgrab darf nach einer Urnenbestattung während der laufenden 
Ruhefrist für die Urne wegen der Wahrung der Totenruhe in der durch die Urne belegten 
Doppelgrabhälfte keine weitere Sargbestattung mehr erfolgen. Urnen für Erdbestattun-
gen müssen aus biologisch abbaubarem Material bestehen. Bei Urnen, die über der Er-
de beigesetzt werden, müssen mindestens die Überurnen dauerhaft und wasserdicht 
sein. 

 
(3) Anonyme Urnengrabstätten sind Grabstätten für die Beisetzung von Urnen, die der Rei-

he nach belegt und für die erst im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit Nutzungsrechte 
vergeben werden. In jedem anonymen Urnengrab wird nur eine Urne beigesetzt, die Ur-
ne muss aus biologisch abbaubarem Material bestehen. Die Abräumung von anonymen 
Urnengräbern nach Ablauf der Ruhezeit wird durch die Stadt durchgeführt. Die Grab-
oberfläche des anonymen Urnengrabes wird durch die Stadt gestaltet und gepflegt. 
Grabsteine oder sonstige Ausstattungen dürfen auf dem anonymen Urnengrab nicht an-
gebracht werden. 

 
(4) In einer Urnengrabstätte dürfen die Aschenreste mehrerer Verstorbener einer Familie 

(vgl. § 1 Abs. 1 Ziff. 1 BestV) beigesetzt werden. 
 
(5) Für das Nutzungsrecht an Urnengrabstätten gelten die §§ 13 und 14 entsprechend. 
  



(6) Wird das abgelaufene Nutzungsrecht an der Grabstätte, in der die Urne bestattet ist, 
nicht mehr verlängert, ist die Stadt berechtigt bei Räumung oder Wiederbelegung der 
Grabstätte, an der von ihr bestimmten Stelle des Friedhofs (z. B. anonymes Urnengrab) 
Aschenreste in würdiger Weise der Erde zu übergeben und evtl. vorhandene Urnen 
dauerhafter und wasserdichter Art zu entsorgen. 

 
 

§ 12 
Größe der Grabstätten 

 
Für die Einteilung der Grabstätten ist der Belegungsplan maßgebend. Die Gräber werden 
nach den jeweils erforderlichen Ausmaßen ausgehoben. Die einzelnen Grabstätten haben 
folgende Ausmaße: 
 
1. Einzelgrabstätten 2,30 m x 0,90 m 
 
2. Doppelgrabstätten 2,30 m x 1,55 m 
 
3. Urnengrabstätten in der Urnenwand 0,50 m x 0,30 m 
 
4. Urnengrabstätten im Urnenfeld 1,00 m x 1,00 m 
 
5. Urnengrabrohre im Urnenhain 1,00 m x 1,00 m 
 
6. Urnenkammern in der Urnenstelenanlage 0,40 m x 0,40 m 
 
7. Urnengräber an Bäumen und Findlingen 0,35 m x 0,35 m 
 
 

§ 13 
Rechte an Grabstätten 

 
(1) An einer belegungsfähigen Grabstätte kann ein Nutzungsrecht erworben werden. Das 

Nutzungsrecht wird mindestens auf die Dauer der Ruhefrist verliehen, wenn der Erwerb 
anlässlich eines Todesfalles erfolgt. Wird ein Grabnutzungsrecht unabhängig von einem 
Todesfall erworben, so wird es mindestens für die Ruhefrist zuzüglich fünf Jahren verlie-
hen. 

 
(2) Das Nutzungsrecht an den Grabstätten wird an einzelne natürliche und volljährige Per-

sonen nach Entrichtung der Grabnutzungsgebühr (siehe Friedhofsgebührensatzung – 
FGS) verliehen, worüber dem Nutzungsberechtigten eine Urkunde ausgestellt wird 
(Graburkunde). 

 
(3) Das Nutzungsrecht an Grabstätten kann – mit Ausnahme der anonymen Grabstätten - 

gegen erneute Zahlung der entsprechenden Grabnutzungsgebühr um weitere 15 Jahre 
verlängert werden, wenn der Nutzungsberechtigte vor Ablauf des Rechts die Verlänge-
rung bei der Friedhofsverwaltung beantragt und der Platzbedarf des Friedhofes es zu-
lässt. 

 
(4) Nach Erlöschen des Nutzungsrechtes kann die Stadt über die Grabstätten anderweitig 

verfügen. Hierüber werden die bisherigen Nutzungsberechtigten, die Angehörigen in ge-
rader Linie und die Erben oder die Pfleger des Grabes rechtzeitig von der Stadt benach-
richtigt. 

 
(5) In den Fällen, in denen die Ruhefrist der zu bestattenden Leichen oder Urnen über die 

Zeit hinausreicht, für die das Recht an einem Grabplatz besteht, ist das Nutzungsrecht 
im Voraus für die Dauer der vorgeschriebenen Ruhefristen zu erwerben.   



 
(6) Nach Ablauf der Ruhefrist kann der Grabnutzungsberechtigte aus wichtigem Grund auf 

ein darüber hinaus verliehenes Grabnutzungsrecht verzichten. Der Verzicht wird erst mit 
schriftlicher Annahme der Verzichtserklärung durch den Friedhofsträger wirksam. 

 
(7) Jede Änderung der Anschrift des Nutzungsberechtigten ist der Friedhofsverwaltung mit-

zuteilen. 
 
 

§ 14 
Übertragung von Nutzungsrechten 

 
(1) Zu Lebzeiten des Nutzungsberechtigten kann die Umschreibung eines Grabnutzungs-

rechtes der Ehegatte, der eingetragene Lebenspartner oder ein Abkömmling beanspru-
chen, wenn der Nutzungsberechtigte zugunsten dieses Angehörigen schriftlich auf das 
Grabnutzungsrecht verzichtet hat. 

 
(2) Nach dem Tode des Nutzungsberechtigten kann derjenige die Umschreibung eines lau-

fenden Grabnutzungsrechtes auf seinen Namen beanspruchen, dem es vom Nutzungs-
berechtigten in einer letztwilligen, rechtsgültigen Verfügung zugewendet wurde. Bei ei-
ner Verfügung zu Gunsten mehrerer Personen hat die erstgenannte Person Vorrang. 
Stirbt der Nutzungsberechtigte ohne eine Verfügung hinterlassen zu haben, so kann das 
Nutzungsrecht auf Antrag auf die in § 1 Abs. 1 Ziff. 1 BestV genannten bestattungs-
pflichtigen Personen übertragen werden. Eingetragene Lebenspartner sind den Ehegat-
ten gleichgestellt. Innerhalb der Reihenfolge des § 1 Abs. 1 Ziff. 1 BestV hat die ältere 
Person Vorrecht vor der jüngeren. Haben Vorberechtigte innerhalb von sechs Monaten 
keinen Antrag auf Übertragung des Nutzungsrechts gestellt, so wird das Nutzungsrecht 
auf Antrag einer nachberechtigten Person verliehen. Stimmen alle Vorberechtigten zu, 
so kann das Nutzungsrecht auch in begründeten Einzelfällen auf einen dem Verstorbe-
nen nahestehenden Dritten (z. B. Lebensgefährten oder Stiefkind) übertragen werden. 

 
(3) Über die Umschreibung erhält der neue Grabnutzungsberechtigte eine Urkunde (Grab-

urkunde). 
 
(4) Der Anspruch auf Übertragung des Nutzungsrechts erlischt, wenn alle Berechtigten die 

Übernahme ablehnen oder es kein Berechtigter innerhalb eines Jahres seit Beisetzung 
des verstorbenen Nutzungsberechtigten übernimmt. In diesem Fall kann die Grabstätte 
während der Ruhefrist zur Betreuung an Personen überlassen werden, die zu dem Be-
statteten eine persönliche Verbindung hatten. 

 
(5) Bei Grabstätten, an denen nach einer Bestattung niemand das Grabnutzungsrecht nach 

Abs. 2 oder das Betreuungsrecht nach Abs. 4 Satz 2 übernimmt, sorgt die Friedhofsver-
waltung auf Kosten eines Verpflichteten für die Erstanlage (Aufstellen eines mehrfach 
verwendbaren Grabmals, Begrünung) und die Pflege der Grabstätte während der Ruhe-
frist. Gegen vollständigen Kostenersatz können Grabnutzungsrecht und Grabmal erwor-
ben werden. 

 
 

§ 15 
Pflege und Instandhaltung der Gräber 

 
(1) Jede Grabstätte ist spätestens sechs Monate nach der Beisetzung bzw. nach der Verlei-

hung des Nutzungsrechtes würdig herzurichten, gärtnerisch anzulegen und in diesem 
Zustand zu erhalten. 

  



(2) Bei allen Grabstätten sind der Nutzungsberechtigte oder – sofern dieser verstorben ist – 
die in § 14 Abs. 2 genannten Personen zur ordnungsgemäßen Anlage, Pflege und In-
standhaltung des Grabes verpflichtet. 

 
(3) Kommt der Nutzungsberechtigte oder der sonst Verpflichtete (siehe § 14 Abs. 2) seiner 

Verpflichtung nicht nach, kann ihn die Friedhofsverwaltung unter Fristsetzung auffordern, 
den ordnungsgemäßen Zustand herzustellen. Nach Ablauf der Frist können zur Herbei-
führung des ordnungsgemäßen Zustandes erforderliche Maßnahmen auf Kosten des 
Verpflichteten getroffen werden (Ersatzvornahme, § 30). 

 
(4) Ist der Aufenthalt des Nutzungsberechtigten oder der Aufenthalt bzw. die Existenz des 

sonst Verpflichteten nicht bekannt, ergeht eine befristete öffentliche Aufforderung. Nach 
Ablauf dieser Frist ist die Friedhofsverwaltung berechtigt die Grabstätte auf Kosten eines 
Verpflichteten gemäß § 14 Abs. 2 in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen o-
der abzuräumen und einzuebnen. 

 
 

§ 16 
Gärtnerische Gestaltung der Gräber 

 
(1) Zur Bepflanzung der Grabstätten sind nur geeignete Gewächse zu verwenden, welche 

die benachbarten Gräber und Anpflanzungen nicht beeinträchtigen. Die Höhe und Form 
der Grabhügel und die Art ihrer Gestaltung sind dem Gesamtbild des Friedhofs, dem be-
sonderen Charakter des Friedhofsteils und der unmittelbaren Umgebung anzupassen. 

 
(2) Anpflanzungen aller Art neben den Gräbern werden ausschließlich von der Stadt ausge-

führt. In besonderen Fällen können Ausnahmen von der Stadt zugelassen werden, wenn 
benachbarte Gräber nicht beeinträchtigt werden. 

 
(3) Das Anpflanzen hochgewachsener Gehölze (Zwergsträucher, strauch- oder baumartige 

Pflanzen, Bäume) auf den Gräbern bedarf der Erlaubnis der Stadt. 
 
(4) Alle gepflanzten Gehölze gehen entschädigungslos in die Verfügungsbefugnis der Stadt 

über, wenn sie vom Nutzungsberechtigten nach Ablauf der Ruhefrist und Nutzungsrecht 
nicht abgeräumt worden sind. Der Schnitt und die Beseitigung zu stark wachsender oder 
absterbender Bäume und Sträucher kann angeordnet werden. Wird die notwendige 
Maßnahme nicht innerhalb der hierfür dem Nutzungsberechtigten gesetzten Frist durch-
geführt, so werden die Arbeiten von der Friedhofsverwaltung auf seine Kosten durchge-
führt (Ersatzvornahme, § 30). 

 
(5) Verwelkte Blumen und verdorrte Kränze sind von den Grabstätten zu entfernen und an 

den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. 
 
 

§ 17 
Erlaubnisvorbehalt für Grabmale und bauliche Anlagen 

 
(1) Die Errichtung von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen oder deren Änderung 

bedarf – unbeschadet sonstiger Vorschriften – der Erlaubnis der Stadt. Die Stadt ist be-
rechtigt, soweit das zur Wahrung der Rechte anderer notwendig ist und der Friedhofs-
zweck es erfordert, Anordnungen zu treffen, die sich auf Einfriedungen, Einfassungen 
und sonstige bauliche Anlagen beziehen. 

 
(2) Die Erlaubnis ist rechtzeitig vor Anfertigung oder Veränderung des Grabmales oder der 

baulichen Anlage bei der Stadt durch den Grabnutzungsberechtigten zu beantragen, 
wobei die Maße des § 12 zugrunde zu legen sind. Dem Antrag ist zweifach beizufügen: 

  



a) der maßstabsgetreue Grabmalentwurf bzw. der maßstabsgetreue Entwurf der bauli-
chen Anlage mit Grundriss und Seitenansicht unter Angabe der Maße, des Materi-
als, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. 

 
b) maßstabsgetreue Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole unter 

Angabe der Maße, des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der 
Anordnung. 

 
(3) Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn die Anlage nicht den Vorschriften der §§ 18 

und 19 dieser Satzung entspricht. 
 
(4) Ohne Erlaubnis aufgestellte Grabmale sind nach schriftlicher Aufforderung an den Nut-

zungsberechtigten unter angemessener Fristsetzung zu entfernen. Ist der Aufenthalt des 
Nutzungsberechtigten oder der Aufenthalt bzw. die Existenz des sonst Verpflichteten 
nicht bekannt, ergeht eine befristete öffentliche Aufforderung. Kommt der Nutzungsbe-
rechtigte nicht fristgerecht der Aufforderung nach, so ist die Stadt berechtigt auf Kosten 
des Nutzungsberechtigten oder sonst Verpflichteten das Grabmal zu entfernen und zu 
verwerten, wenn es den sicherheitsrechtlichen Anforderungen nicht genügt oder den ge-
stalterischen Merkmalen der §§ 18 und 19 widerspricht (Ersatzvornahme, § 30). 

 
(5) Die nicht erlaubnispflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als naturlasierte Holzta-

feln oder -kreuze zulässig und dürfen nicht länger als zwei Jahre nach der Beisetzung 
verwendet werden. 

 
 

§ 17a 
Verbot von Grabsteinen aus ausbeuterischer Kinderarbeit 

 
Grabsteine und Grabeinfassungen aus Naturstein dürfen nur aufgestellt werden, wenn sie 
ohne schlimmste Formen von Kinderarbeit im Sinne von Art. 3 des Übereinkommens Nr. 182 
der Internationalen Arbeitsorganisation vom 17. Juni 1999 über das Verbot und unverzügli-
che Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit (BGBl. 2001 II 
S. 1290, 1291) hergestellt worden sind und hierfür ein Nachweis gemäß Art. 9a Abs. 2 BestG 
in der jeweils geltenden Fassung vorgelegt wird. Die Herstellung im Sinne dieser Vorschrift 
umfasst sämtliche Bearbeitungsschritte von der Gewinnung des Natursteins bis zum End-
produkt. Eines Nachweises gemäß Satz 1 bedarf es nicht, wenn der Letztveräußerer glaub-
haft macht, dass die Grabsteine oder Grabeinfassungen aus Naturstein oder deren Rohma-
terial vor dem 1. September 2016 in das Bundesgebiet eingeführt wurden. 
 
 

§ 18 
Größe von Grabmalen 

 
(1) Die Grabmale dürfen die Breite des Grabes sowie die Höhe von 1,30 m nicht überschrei-

ten. Die Stärke von Grabsteinen beträgt 0,18 m bis 0,25 m. 
 
(2) Eine Überschreitung ist im Einzelfall zulässig, sofern sie mit den Bestimmungen des 

§ 19 dieser Satzung und dem Friedhofszweck vereinbar ist und die Stadt die Erlaubnis 
erteilt. 

 
  



 
§ 19 

Grabgestaltung und Beschriftung der Urnenwände, der Urnenstelenanlage  
und der naturnahen Bestattungen 

 
(1) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen müssen dem Friedhofszweck entsprechen; sie 

müssen so gestaltet sein, dass die Würde des Friedhofs als Ruhestätte der Verstorbe-
nen gewahrt ist. Die nachstehenden besonderen Gestaltungsvorschriften gelten nicht für 
das Grabfeld 5. 

 
(2) Allgemeines: 
 

Das Grabdenkmal muss dem Werkstoff entsprechend in Form und Bearbeitung gestaltet 
sein und sich harmonisch in das Gesamtbild des Friedhofs einordnen. Besondere Sorg-
falt ist auf die Schriftgestaltung und ihre Verteilung auf der Fläche zu verwenden. Die 
Grabsteine sind sockellos aus einem Stück herzustellen. Ausnahmen sind bei Holz- und 
geschmiedeten Grabdenkmälern möglich. 

 
(3) Werkstoffe: 
 

Als Werkstoffe sind zugelassen: Naturstein, Holz, Stahl (Eisen), Bronze in geschmiede-
ter und gegossener Form. 
 
a) Grabdenkmäler aus Naturstein 

 
Die Steine müssen handwerklich bearbeitet oder geschliffen sein. Ornamente und 
Symbole können erhaben oder vertieft ausgeführt werden. Erhabene und vertiefte 
Schrift sowie aufgesetzte Schrift aus Metall ist möglich. Für geschliffene Steine ist 
der feinste Bearbeitungsgrad Mattschliff (bis Korn 300) zulässig. Gespaltene Steine 
sind zugelassen, in etwa gleicher Stärke und in der Form bearbeitet (nicht unför-
mig). Findlinge können zugelassen werden. Sie müssen so gestaltet sein, dass sie 
sich harmonisch in das Gesamtbild des Friedhofs einfügen. 
 

b) Holzgrabdenkmäler 
 
Das Denkmal und seine Beschriftung sind dem Werkstoff gemäß zu bearbeiten. Zur 
Imprägnierung des Holzes dürfen nur umweltfreundliche Mittel verwendet werden, 
die das natürliche Aussehen nicht beeinträchtigen; Anstriche und Lackierungen sind 
in Holzfarben statthaft. Tropenhölzer und andere nicht einheimische Hölzer sind nur 
zulässig, wenn Sie gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 995/2010 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 über die Ver-
pflichtungen von Marktteilnehmern, die Holz und Holzerzeugnisse in Verkehr brin-
gen (Holzhandelsverordnung) in der jeweils gültigen Fassung legal geschlagen und 
in Verkehr gebracht wurden. 
 

c) Geschmiedete Grabdenkmäler 
 
Alle Teile müssen geschmiedet sein. Ein dauerhafter Rostschutz ist notwendig. Die 
Beschriftung kann auch durch angepasste Schrifttafeln erfolgen.  
 

d) Gegossene Grabdenkmäler 
 
Die Beschriftung gegossener Stahl- und Bronzegrabdenkmäler kann mit gegossen 
oder durch aufgeschraubte Schrifttafeln sowie durch Gitterschrift aus dem gleichen 
Material vorgenommen werden. Auch die Beschriftung auf einem Natursteinsockel 
oder zugeordnetem Liegestein ist möglich. 

  



 
(4) Nicht zugelassen sind folgende Werkstoffe und Bearbeitungsweisen: 
 

a) gestampfter Betonwerkstein und Kunststein 
 

b) Glas, Porzellan, Emaille, Blech, Kunststoffe, einschließlich künstliche Blumen; aus-
genommen Bilder der Verstorbenen in Porzellan oder Emaille 

 
c) Grababdeckungen mit Beton, Terrazzo und Split 

 
d) Grabeinfassungen aus anderem Werkstein als er zum Grabdenkmal selbst verwen-

det wird 
 

e) Farbanstriche auf Grabsteinen (eine Verstärkung des Schriftzuges im Farbton des 
Steines ist jedoch zulässig) 

 
f) Silber- und Goldschrift 

 
g) Inschriften und Sinnbilder, die das Empfinden und die Gefühle anderer verletzen 

können 
 

h) auf Grabsteinen aufgesetzte Schriftzeichen aus Kunststoff 
 
 

(5) Die vorgenannten Gestaltungsvorschriften gelten für die Urnenerdgrabstätten entspre-
chend. 

 
(6) Für die Beschriftung der Urnenwände, der Urnenstelenanlage sowie bei naturnahen Be-

stattungen gilt folgendes: 
 

a) Die Verschlussplatten bzw. Schriftplatten dürfen lediglich die Namen (Vornamen, 
Familienname, Geburtsname, akademische Titel) sowie das Geburts- und Sterbeda-
tum (mit * und †) enthalten. 

 
b) Die Beschriftung ist in vertiefter Form anzubringen. 

 
c) Für die Beschriftung ist die Schriftart „Times New Roman“ oder eine verwandte 

Schriftart wahlweise in Groß- und Kleinbuchstaben zu verwenden. 
 

d) Für die Farbgebung der Beschriftung ist wahlweise schwarz oder weiß zu verwen-
den. 

 
e) Die Größe der Beschriftung hat sich an den vorhandenen Beschriftungen zu orien-

tieren. 
 
(7) Im Bereich der Naturnahen Bestattungen sind keine Grabdenkmäler zulässig. Die Anga-

ben über die verstorbene Person gemäß Abs. 6 Buchst. a) dürfen nur auf Schriftplatten 
aufgebracht werden, welche von der Stadt bei Erwerb der Grabstätte zur Verfügung ge-
stellt werden. Die Anbringung der Schriftplatten ist nur an den von der Stadt zur Verfü-
gung gestellten Einrichtungen zulässig. Bei Findlingen kann die Schriftplatte direkt am 
Stein befestigt werden. 

  



 
§ 20 

Gründung, Erhaltung und Entfernung von Grabmalen 
 
(1) Jedes Grabmal muss seiner Größe entsprechend dauerhaft und standsicher gegründet 

werden. Die Fundamente sind nach den neuesten Bestimmungen und den anerkannten 
Regeln der Baukunst durch fachkundige Firmen zu setzen. Maßgeblich für die bei der 
Errichtung der Grabmale geltenden anerkannten Regeln der Baukunst ist die Techni-
sche Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen (TA-Grabmal) der Deutschen 
Naturstein Akademie e. V. (DENAK) in der jeweils gültigen Fassung. Für alle neu errich-
teten, versetzten und reparierten Grabmale hat der Steinmetz oder sonstige Gewerbe-
treibende mit gleichwertiger Qualifikation eine Eingangskontrolle mit der jeweiligen Ge-
brauchslast durchzuführen. Der Prüfablauf ist nachvollziehbar zu dokumentieren. Spä-
testens sechs Wochen nach Fertigstellung der Grabmalanlage ist die Abnahmebeschei-
nigung mit dem Prüfvermerk entsprechend den Anforderungen der TA Grabmal durch 
den Nutzungsberechtigten oder durch die fachkundige Firma der Friedhofsverwaltung 
vorzulegen. 

 
(2) Der Grabnutzungsberechtigte hat das Grabmal in einem ordnungsgemäßen, sicheren 

Zustand zu erhalten. Er ist für Schäden verantwortlich, die insbesondere durch Umfallen 
des Grabmales oder Abstürzen von Teilen desselben verursacht werden. Grabmale, die 
sich nicht in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden, können nach voran gegange-
ner schriftlicher Aufforderung auf Kosten des Nutzungsberechtigten oder der in § 14 
Abs. 2 genannten Personen instandgesetzt oder entfernt werden, wenn die Wiederher-
stellung verweigert oder innerhalb der gesetzten Frist nicht durchgeführt wird (Ersatz-
vornahme, § 30). Kann aufgrund der akut drohenden Gefahr durch ein nicht standsiche-
res Grabmal eine schriftliche Aufforderung an den Nutzungsberechtigten zur Widerher-
stellung der Standsicherheit unter Fristsetzung nicht abgewartet werden, ist der Fried-
hofträger berechtigt, die Gefahrenstelle abzusperren, das Grabmal provisorisch zu si-
chern oder umzulegen. 

 
(3) Der Nutzungsberechtigte und die in seinem Auftrag handelnden Personen haften für 

jede durch die Errichtung von Grabmalen und baulichen Anlagen entstehenden Beschä-
digungen der Grab- und Friedhofsanlagen. 

 
(4) Grabmale und bauliche Anlagen (§ 17 und § 18) dürfen vor Ablauf der Ruhefrist oder 

des Nutzungsrechts nur mit vorheriger Erlaubnis der Stadt entfernt werden. 
 
(5) Nach Ablauf der Ruhezeit und des Nutzungsrechts sind die Grabmale nach einer ent-

sprechenden Aufforderung der Stadt durch den vorher Nutzungsberechtigten oder den 
nach § 14 Abs. 2 Verpflichteten innerhalb von 3 Monaten zu entfernen. Die Grabstätten 
sind einzuebnen. Kommt der Nutzungsberechtigte oder der sonst Verpflichtete seiner 
Verpflichtung nicht nach, kann ihn die Friedhofsverwaltung unter erneuter Fristsetzung 
auffordern, den ordnungsgemäßen Zustand herzustellen. Nach Ablauf der Frist können 
zur Herbeiführung des ordnungsgemäßen Zustandes erforderliche Maßnahmen auf Kos-
ten des vormals Nutzungsberechtigten oder sonst Verpflichteten getroffen werden (Er-
satzvornahme, § 30). Ist der Aufenthalt des Nutzungsberechtigen oder der Aufenthalt 
bzw. die Existenz des sonst Verpflichteten nicht bekannt, ergeht eine befristete öffentli-
che Aufforderung. Nach Ablauf dieser Frist ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die 
Grabstätte auf Kosten des Nutzungsberechtigten oder eines Verpflichteten abzuräumen 
und einzuebnen. Grabmale, Einfriedungen und sonstiger Grabschmuck gehen infolge 
der Eigentumsaufgabe durch den vormals Nutzungsberechtigen in das Eigentum des 
Friedhofsträgers über. 

 
  



 
(6) Künstlerisch oder geschichtlich wertvolle Grabmale und bauliche Anlagen oder solche, 

die als besondere Eigenart des Friedhofs aus früheren Zeiten gelten, unterstehen dem 
besonderen Schutz der Stadt. Die Entfernung oder Änderung solcher Anlagen auch 
nach Ablauf der Ruhefrist und des Grabnutzungsrechts bedarf der besonderen Erlaubnis 
der Stadt. 

 
 

IV. 
Bestattungsvorschriften 

 
 

§ 21 
Leichenhaus 

 
(1) Das Leichenhaus mit Aussegnungshalle dient der Aufbewahrung der Leichen, bis sie 

bestattet oder überführt werden und zur Aufbewahrung von Aschenresten feuerbestatte-
ter Verstorbener bis zur Beisetzung im Friedhof. Es darf mit Ausnahme der Ausseg-
nungshalle nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung und in Begleitung eines Vertreters 
des Friedhofspersonals betreten werden. 

 
(2) Die Verstorbenen werden im Leichenhaus aufgebahrt. Sofern keine gesundheitsauf-

sichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die Hinterbliebenen die Verstor-
benen während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Bestattungspflichtigen (§ 1, 15 
BestV) entscheiden, ob die Aufbahrung im offenen oder geschlossenen Sarg erfolgt. 
Wird darüber keine Bestimmung getroffen, bleibt der Sarg geschlossen. Dies gilt auch 
bei entsprechender Anordnung des Amts- oder Leichenschauarztes. Leichen von Per-
sonen, die bei Eintritt des Todes an einer übertragbaren Krankheit im Sinne des Bun-
desseuchengesetzes erkrankt waren, werden in einem gesonderten Raum unterge-
bracht. Der Zutritt zu diesem Raum und die Besichtigung der Leichen bedürfen der vor-
herigen Erlaubnis des Amtsarztes. 

 
(3) Für die Beschaffung von Särgen, Sargausstattungen und für die Bekleidung von Leichen 

gelten die Vorschriften des § 30 BestV. 
 
 

§ 22 
Leichenhausbenutzungszwang 

 
(1) Jede Leiche ist spätestens 24 Stunden vor der Bestattung in ein Leichenhaus zu ver-

bringen. 
 
(2) Dies gilt nicht, wenn 
 

a) der Tod in einer Anstalt (z. B. Krankenhaus, Klinik, Alten- bzw. Pflegeheim u. a.) 
eingetreten ist und dort ein geeigneter Raum für die Aufbewahrung der Leiche vor-
handen ist, 

 
b) die Leiche zum Zwecke der Überführung an einen auswärtigen Bestattungsort zur 

früheren Einsargung freigegeben und innerhalb einer Frist von 24 Stunden überführt 
wird, 

 
c) die Leiche in einem privaten Krematorium verbrannt werden soll und sichergestellt 

ist, dass die Voraussetzungen des § 17 BestV vom Träger der Bestattungsanlage 
geprüft werden. 

  



 
§ 23 

Leichentransport 
 
Zur Beförderung von Leichen im Stadtgebiet sind Leichenwagen zu benutzen. Die Beförde-
rung der Leichen hat durch ein geeignetes Bestattungsunternehmen zu erfolgen. 
 
 

§ 24 
Leichenbesorgung 

 
Reinigen, Ankleiden und Einsargen der Leichen hat durch einen geeigneten Bestatter zu 
erfolgen. 
 
 

§ 25 
Bestattung 

 
Bestattung im Sinne dieser Satzung ist die Erdbestattung von Leichen oder Leichenteilen 
sowie die Beisetzung von Aschenurnen unter der Erde bzw. in Urnenfächern und Grabkam-
mern. Die Bestattung ist durchgeführt, wenn das Grab eingefüllt oder das Urnenfach/die 
Grabkammer geschlossen ist. 
 
 

§ 26 
Anzeigepflicht und Bestattungszeitpunkt 

 
(1) Bestattungen sind unverzüglich nach Eintritt des Todes der Stadt anzuzeigen; die erfor-

derlichen Unterlagen sind vorzulegen. 
 
(2) Den Zeitpunkt der Bestattung setzt die Stadt im Benehmen mit den Hinterbliebenen, 

dem Bestattungsunternehmen und ggf. mit dem zuständigen Pfarramt fest. 
 
 

§ 27 
Ruhefrist 

 
Die Ruhefrist für Erdgrabstätten und Urnen wird auf 15 Jahre festgesetzt. Die Ruhefrist be-
ginnt am Tag der Bestattung. 
 
 

§ 28 
Exhumierung und Umbettung 

 
(1) Die Exhumierung und Umbettung von Leichen und Urnen bedarf unbeschadet sonstiger 

gesetzlicher Vorschriften der vorherigen Erlaubnis der Stadt. 
 
(2) Soweit Exhumierungen von Leichen nicht vom Gericht oder einer Behörde angeordnet 

werden, sollen sie nur in den Monaten Oktober bis März und zwar außerhalb der Be-
suchszeiten erfolgen. 

 
(3) Zur Exhumierung und Umbettung bedarf es eines Antrages des Grabnutzungsberechtig-

ten. 
 
(4) Im Übrigen gilt § 21 BestV. 

  



 
V. 

Schlussbestimmungen 
 
 

§ 29 
Anordnungen und Ersatzvornahme 

 
(1) Der Friedhofsträger kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflich-

tungen Anordnungen für den Einzelfall erlassen. Diesen Anordnungen ist unverzüglich 
Folge zu leisten. 

 
(2) Werden die in dieser Satzung festgelegten Handlungspflichten nicht rechtzeitig erfüllt, 

kann die Stadt die Handlung auf Kosten des Pflichtigen vornehmen oder vornehmen 
lassen. Die Ersatzvornahme ist vorher schriftlich anzudrohen. Dabei ist eine angemes-
sene Frist zu setzen. Ist der Aufenthaltsort des Pflichtigen nicht mehr zu ermitteln, so er-
setzt die öffentliche Bekanntmachung die an den Pflichtigen adressierte schriftliche An-
drohung. Einer vorherigen Androhung und einer Fristsetzung bedarf es nicht, wenn der 
Pflichtige nicht erreichbar ist und die Ersatzvornahme zur Abwehr einer drohenden Ge-
fahr notwendig ist. 

 
 

§ 30 
Haftungsausschluss 

 
Die Stadt übernimmt für die Beschädigungen, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung 
der Friedhofsanlagen entstehen und für Schäden, die durch Beauftragte dritter Personen 
verursacht werden, keine Haftung. 
 
 

§ 31 
Zuwiderhandlungen 

 
Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO i. V. mit § 17 OWiG kann mit Geldbuße von mindestens 
5,00 Euro und höchstens 1.000,00 Euro belegt werden wer: 
 
a) den Vorschriften über den Benutzungszwang zuwiderhandelt, 
 
b) die erforderliche Erlaubnis der Stadt nicht einholt, 
 
c) die erstmalige Anlage, Pflege und Instandhaltung der Grabstätten nach den §§ 15 bis 20 

nicht satzungsgemäß vornimmt, 
d) sich entgegen den Bestimmungen dieser Satzung nicht ruhig und der Würde des Ortes 

entsprechend verhält oder die festgelegten Verbote missachtet. 
  



§ 32 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über den Friedhof der Stadt Viechtach (Friedhofsatzung) 

vom 06.04.1992, zuletzt geändert mit Änderungssatzung vom 04.05.2016, außer Kraft. 
 
 
Viechtach, 16.01.2018 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung zur Anderung der Satzung über die Benutzung des Friedhofs
und der Bestattungseinrichtungen der Stadt Viechtach (Friedhofssatzung - FS)


vom 1 1j22020


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 sowie Abs. 2 der
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) folgende Satzung:


sl
Anderung der Friedhofssatzung


Die Satzung über die Benutzung des Friedhofs und der Bestattungseinrichtungen der Stadt
Viechtach (Friedhofssatzung - FS) vom 16.01 .2018 wird wie folgt geändeft:


Nach $ 17 wird folgender $ 17a neu eingefügt:


,,$ 17a
Verbot von Grabsteinen aus ausbeuterischer Kinderarbeit


Grabsteine und Grabeinfassungen aus Naturstein dürfen nur aufgestellt werden, wenn sie ohne
schlimmste Formen von Kinderarbeit im Sinne von Art. 3 des Übereinkommens Nr. 182 der
lnternationalen Arbeitsorganisation vom 17. Juni 1999 über das Verbot und unvezügliche
Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit (BGBI. 2001 ll S. 1290,
1291) hergestellt worden sind und hierfür ein Nachweis gemäß Art. 9a Abs. 2 BestG in der
jeweils geltenden Fassung vorgelegt wird. Die Herstellung im Sinne dieser Vorschrift umfasst
sämtliche Bearbeitungsschritte von der Gewinnung des Natursteins bis zum Endprodukt. Eines
Nachweises gemäß Satz 1 bedarf es nicht, wenn der Letztveräußerer glaubhaft macht, dass die
Grabsteine oder Grabeinfassungen aus Naturstein oder deren Rohmaterial vor dem 1.


September 2016 in das Bundesgebiet eingeführt wurden."


Nach $ 19 Abs. 3 Buchst. b) Satz 2 wird folgender Satz 3 neu eingefügt:


,,Tropenhölzer und andere nicht einheimische Hölzer sind nur zulässig, wenn Sie gemäß den
Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 995/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 20. Oktober 2010 über die Verpflichtungen von Marktteilnehmern, die Holz und
Holzezeugnisse in Verkehr bringen (Holzhandelsverordnung) in der jeweils gültigen Fassung
legal geschlagen und in Verkehr gebracht wurden."


s2
lnkrafttreten


Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.


Viechtach.
STAü V'


,ffi^
11.1


Franz
1. Bürgermeister
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Satzung zur Anderung der Friedhofssatzung


Yom 02.03.2021


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Arl. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 sowie Abs. 2 der
Gemeindeordnung (GO) folgende Satzung:


.. s1
Anderung der Friedhofssatzung


Die Satzung über die Benutzung des Friedhofs und der Bestattungseinrichtungen der Stadt
Viechtach (Friedhofssatzung - FS) vom 16.01 .2018, zuletzt geändert durch Satzung vom
11.12.2020 wird wie folgt geändert:


1. ln $ 7 Abs. 3 Buchst. i) wird der Punkt durch ein Komma ersetzt.


2. ln $ 7 Abs. 3 wird folgender Buchst. j) angefügt:


,,Film-, Video- und Fotoaufnahmen von Grabstätten und insbesondere Grabmalen ohne
Erlaubnis zu erstellen, zu verwerten und zu verbreiten (2. B. im lnternet), außer zu privaten
Zwecken."


3. $ B Abs. 2 erhält folgende Fassung


,,Die Zulassung nach Abs. 1 wird nur Gewerbetreibenden erteilt, die in fachlicher, betrieb-
licher und persönlicher Hinsicht geeignet und zuverlässig sind. Fachlich geeignet zur Er-
richtung von Grabmalen und Einfassungen sind Gewerbetreibende, die aufgrund ihrer
Ausbildung in der Lage sind, unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten des Friedhofes
die angemessene Grûndungsart zu wählen und nach dem in der Satzung genannten tech-
nischen Regelwerk die erforderlichen Fundamentabmessungen zu berechnen. Die Ge-
werbetreibenden müssen in der Lage sein, für die Befestigung der Grabmalteile das rich-
tige Befestigungsmittel auszuwählen, zu dimensionieren und zu montieren. Ferner müs-
sen sie die Standsicherheit von Grabmalanlagen beurteilen können und fähig sein, mit
Hilfe von Messgeräten die Standsicherheit zu kontrollieren und zu dokumentieren. Perso-
nen, die unvollständige Anzeigen bzw. nicht korrekt dimensionierte Abmessungen von si-
cherheitsrelevanten Bauteilen bei der Anzeige benennen oder sich bei der Ausführung
der Fundamentierung und der Befestigung der Grabmalteile nicht an die in der Anzeige
genannten Daten halten, werden als unzuverlässig eingestuft. Gewerbetreibende, die
Gräber ausheben und verfüllen, müssen über geeignetes Gerät verfügen und insbeson-
dere die ,,Allgemeinen Vorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz (VSG)", die
hierzu ergangenen Richtlinien der Sozialversicherung Landwirtschaft, Forsten und Gar-
tenbau (SVLFG) sowie die Vorschriften des Gemeinde-Unfall-Versicherungsverbandes
(GUV) kennen und beachten. Eine entsprechende Erklärung über die Erfüllung der vor-
stehenden Anforderungen durch den Antragsteller in Bezug auf die jeweilige Dienstleis-
tung ist dem Antrag auf Zulassung ebenso beizufügen wie ein Nachweis über den Ab-
schluss einer Haftpflichtversicherung, die Schäden nach Abs. B abdeckt."


4. ln $ B wird folgender neuer Abs. B angefügt


,,Die gewerblich Tätigen haften für alle Schäden, die sie oder ihre Gehilfen im Zusammen-
hang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen."
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5. ln $ 20 Abs. 1 wird folgender Wortlaut angefügt:


,,Für alle neu errichteten, versetzten und reparierten Grabmale hat der Steinmetz oder
sonstige Gewerbetreibende mit gleichwertiger Qualifikation eine Eingangskontrolle mit der
jeweiligen Gebrauchslast durchzuführen. Der Prüfablauf ist nachvollziehbar zu dokumen-
tieren. Spätestens sechs Wochen nach Fertigstellung der Grabmalanlage ist die Abnah-
mebescheinigung mit dem Prüfvermerk entsprechend den Anforderungen der TA Grab-
mal durch den Nutzungsberechtigten oder durch die fachkundige Firma der Friedhofsver-
waltung vorzulegen."


s2
lnkrafttreten


Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.


Viechtach, 02.03.2021
ST VI


Franz n
erster Bürgermeister
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Satzung über die Benutzung des Friedhofs und der Bestattungseinrichtungen
der Stadt Viechtach


(Friedhofssatzung - FS)


Vom 16.01.2018


Aufgrund von Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 sowie Abs. 2 der Gemeindeordnung für
den Freistaat Bayern (GO)erlässt die Stadt Viechtach folgende Satzung:
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Allgemeine Vorschriften


s1
Geltungsbereiche


(1) Die Stadt errichtet und unterhält die folgenden Einrichtungen für das Bestattungswesen
als öffentliche Einrichtungen:


a) den Friedhof an der Tresdorfer Straße


b) das Leichenhaus im Friedhof an der Tresdorfer Straße


s2
Friedhofszweck


Der Friedhof dient insbesondere den verstorbenen Gemeindemitgliedern als würdige Ruhe-
stätte und der Pflege ihres Andenkens.


s3
Bestattungsanspruch


(1) Auf dem Friedhof werden beigesetzt


a) die Verstorbenen, die bei ihrem Ableben in der Stadt ihren Wohnsitz hatten,


b) die Verstorbenen, die ein Nutzungsrecht an einem belegungsfähigen Grab besitzen,
und ihre Familienangehörigen ($ 1 Abs. 1 Nr. I der Bestattungsverordnung (BestV)),


c) die im Stadtgebiet Verstorbenen oder tot Aufgefundenen, wenn eine ordnungsge-
mäße Bestattung andenrueitig nicht sichergestellt ist,


d) Tot- und Fehlgeburten im Sinne des Art. 6 des Bestattungsgesetzes (BestG).


(2) Die Bestattung anderer als der in Abs. 1 genannten Personen bedarf auf Antrag der be-
sonderen Erlaubnis der Friedhofsverwaltung im Einzelfall.


s4
Friedhofsverwaltung


Der Friedhof wird von der Stadt verwaltet und beaufsichtigt. Der Belegungsplan wird von der
Stadt so geführt, dass jederzeit festgestellt werden kann, wann mit wem jedes Grab belegt
wurde, wer der Grabnutzungsberechtigte ist und für welchen Zeitraum das Nutzungsrecht er-
worben wurde.


s5
Schließung und Entwidmung


(1) Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können im öffentlichen lnteresse ganz
oder teilweise geschlossen oder entwidmet werden. Durch die Schließung wird die Mög-
lichkeit weiterer Beisetzungen ausgeschlossen; durch die Entwidmung verliert der







Friedhof seine Eigenschaft als öffentliche Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht der
Schließung, so werden keine Nutzungsrechte mehr erteilt oder wiedererteilt.


(2) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die Entwidmung sind jeweils öf-
fentlich bekannt zu machen.


(3) Die Stadt kann die Schließung verfügen, wenn keine Rechte auf Bestattung entgegenste-
hen, durch Einigung mit den Grabnutzungsberechtigten vorzeitig aufgelöst wurden oder
zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit aufgehoben worden sind. Die Stadt
kann die Entwidmung verfügen, soweit keine Rechte auf Bestattung entgegenstehen und
alle Ruhefristen abgelaufen sind.


(4) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte im Einvernehmen mit dem Be-
rechtigten abgelöst oder aufgehoben werden, können unter ersatzweiser Einräumung enf
sprechender Rechte auch Umbettungen ohne Kosten für den Nutzungsberechtigten durch
den Fried hofsträger vorgenommen werden.


(5) lm Übrigen gilt Art. 11 BestG.


il.
Ordnungsvorschriften


.. s6
Offnungszeiten


(1) Der Friedhof ist während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für den Besu-
cherverkehr geöffnet.


(2) Die Friedhofsverwaltung kann das Betreten des Friedhofes oder einzelner Friedhofsteile
aus besonderem Anlass vorübergehend untersagen oder außerhalb der vorgenannten
Öffnungszeiten gestatten.


s7
Verhalten im Friedhof


(1) Jeder Besucher des Friedhofes hat sich ruhig und der Würde des Ortes entsprechend zu
verhalten.


(2) Kinder unter 10 Jahren ist das Betreten des Friedhofes nur in Begleitung Enruachsener
gestattet.


(3) Der Anordnung des Friedhofspersonals haben die Besucher Folge zu leisten. Besuchern
des Friedhofs ist es insbesondere nicht gestattet


a) Tiere mitzubringen, ausgenommen sind Blindenhunde,


b) zu rauchen und zu lärmen,


c) die Wege mit Fahrzeugen und Sportgeräten aller Artzu befahren. Kinderwagen, Roll-
stühle und vergleichbare Hilfsmittel zum Transport von Kindern, Kranken und Behin-
derten sind hiervon ausgenommen.







d) Waren aller Art sowie gewerbliche oder sonstige Leistungen anzubieten oder diesbe-
züglich zu werben,


e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Druckschriften, die im Rahmen der Be-
stattungsfeier notwendig und üblich sind,


f) Abraum und Abfälle an anderen Orten abzulagern, als an den hierfür vorgesehenen
Plätzen,


g) Grabhügel, Grabeinfassungen und Grünanlagen unberechtigt zu betreten und/oder
zu beschädigen,


h) der Würde des Ortes nicht entsprechende Gefäße (2. B. Konservendosen, Plastik-
und Glasflaschen sowie ähnliche Gegenstände) auf Gräbern ohne Erlaubnis aufzu-
stellen oder solche Gefäße zwischen den Gräbern aufzubewahren,


i) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten auszu-
führen.


(4) Die Friedhofsvenrualtung kann von den Verboten auf Antrag Ausnahmen zulassen, soweit
sie mit dem Zweck des Friedhofs und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.


(5) Totengedenkfeiern sind der Friedhofsvenvaltung spätestens vier Werktage vorher anzu-
zeigen und bedürfen der Erlaubnis der Friedhofsvenrualtung.


s8
Gewerbliche Tätigkeiten auf dem Friedhof


(1) Aus Gründen des Erhalts der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bedürfen Bildhauer,
Steinmetze, Kunstschmiede und Bestatter für ihre Tätigkeit auf dem städtischen Friedhof
der vorherigen Zulassung durch die Stadt. Die Zulassung ist schriftlich oder im Wege der
elektronischen Verfa hrensa bwicklu ng zu beantragen.


(2) Die Zulassung nach Abs. 1 wird nur Gewerbetreibenden erteilt, die


a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind und


b) ihre Eintragung in die Handwerksrolle bzw. ihre Eintragung in das Verzeichnis gem.
$ 19 Handwerksordnung nachweisen oder die selbst oder deren fachliche Vertreter
die Meisterprüfung abgelegt haben oder über eine vergleichbare Qualifikation verfü-
gen.


(3) Der Antragsteller erhält einen Zulassungsbescheid, der auch als Ausweis für die Berech-
tigung zur Vornahme der Arbeiten (Berechtigungsschein) gilt und dem Friedhofspersonal
auf Verlangen vorzuzeigen ist. Der Berechtigungsschein ist widerruflich, er kann von Be-
dingungen abhängig gemacht oder mit Auflagen verbunden werden. Wer ohne Berechti-
gungsschein im Friedhof arbeitet, kann vorbehaltlich weiterer Maßnahmen des Friedhofs
verwiesen werden.


(4) Über den Antrag entscheidet die Stadt innerhalb eines Frist von drei Monaten. Hat die
Stadt nicht innerhalb der festgelegten Frist von drei Monaten entschieden, gilt die Zulas-
sung als erteilt.


(5) Gärtner und sonstige Gewerbetreibende haben die Ausübung ihrer gewerbsmäßigen Tä-
tigkeit der Stadt anzuzeigen Die Anzeige hat mindestens eine Woche vor Aufnahme der







Tätigkeit schriftlich zu erfolgen. Die Ausübung der gewerbsmäßigen Tätigkeit kann ver-
sagt werden, wenn die ordnungsgemäße Ausführung nicht gewährleistet ist oder wenn
trotz Abmahnung mehrfach gegeben die Friedhofssatzung oder Anordnung der Friedhofs-
verwaltung verstoßen wird. Ein einmaliger schwerwiegender Verstoß ist ausreichend.


(6) Gewerbetreibende mit Niederlassung in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen
Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftraum, die im lnland nur vorübergehend tätig sind, haben die Aufnahme ihrer Tätig-
keit auf dem Friedhof anzuzeigen. Abs. 1 bis 5 sind nicht anwendbar.


(7) Die Vorschriften des Verfahrens über einen einheitlichen Ansprechpartner und über die
Möglichkeit der elektronischen Abwicklung des Verfahrens nach dem Bayerischen Ver-
waltungsverfahrensgesetz sind anwendbar (Art. 6 und 8 DLRL; Art. 71a bis 71e
BayVwVfG).


ilt.
Grabstätten und Grabmale


se
Grabstätten


( 1 ) Die Grabstätten stehen im Eigentum der Stadt. An ihnen können Rechte nur nach dieser
Satzung erworben werden.


(2) Die Anlage der Grabstätten richtet sich nach dem Belegungsplan, der bei der Friedhofs-
verwaltung innerhalb der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden kann.


sr0
Grabarten


(1) Gräber im Sinne dieser Satzung sind


a) Einzelgrabstätten


b) Doppelgrabstätten


c) Urnengrabstätten


aa) Urnenkammern in der Urnenwand


bb) Urnengräber im Urnenfeld


cc) Urnengrabrohre im Urnenhain


dd) Urnenkammern in der Urnenstelenanlage


ee) Urnengräber an Bäumen und Findlingen (naturnahe Bestattung)


ff) anonyme Urnengrabstätten


(2) Die Lage der einzelnen Grabstätten wird durch die Stadt bestimmt und richtet sich nach
dem Belegungsplan. Der Friedhof ist darin in Grabfelder aufgeteilt. Die einzelnen







Grabstätten sind fortlaufend nummeriert. Bestattungen können jeweils nur in den von der
Stadt freigegebenen Grabfeldern oder deren Teilen erfolgen.


(3) ln Einzelgrabstätten kann ein Verstorbener beigesetzt werden.


(4) ln Doppelgrabstätten können zwei Verstorbene beigesetzt werden.


s 11
Aschenreste und Urnenbeisetzungen


(1) Aschenreste und Urnen müssen den Vorschriften der SS 17 und 27 BestV entsprechen.


(2) Urnen können in allen Grabarten beigesetzt werden. ln einem Einzelgrab dürfen maximal
zusätzlich 3 Urnen, in einem Doppelgrab maximal zusätzlich 6 Urnen bestattet werden. ln
einem Einzelgrab darf nach einer Urnenbestattung während der laufenden Ruhefrist für
die Urne wegen der Wahrung der Totenruhe keine weitere Sargbestattung mehr erfolgen.
ln einem Doppelgrab darf nach einer Urnenbestattung während der laufenden Ruhefrist
für die Urne wegen der Wahrung der Totenruhe in der durch die Urne belegten Doppel-
grabhälfte keine weitere Sargbestattung mehr erfolgen. Urnen für Erdbestattungen müs-
sen aus biologisch abbaubarem Material bestehen. Bei Urnen, die über der Erde beige-
setzt werden, müssen mindestens die Überurnen dauerhaft und wasserdicht sein.


(3) Anonyme Urnengrabstätten sind Grabstätten für die Beisetzung von Urnen, die der Reihe
nach belegt und für die erst im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit Nutzungsrechte ver-
geben werden. ln jedem anonymen Urnengrab wird nur eine Urne beigesetzt, die Urne
muss aus biologisch abbaubarem Material bestehen. Die Abräumung von anonymen Ur-
nengräbern nach Ablauf der Ruhezeit wird durch die Stadt durchgeführt. Die Graboberflä-
che des anonymen Urnengrabes wird durch die Stadt gestaltet und gepflegt. Grabsteine
oder sonstige Ausstattungen dürfen auf dem anonymen Urnengrab nicht angebracht wer-
den.


(4) ln einer Urnengrabstätte dürfen die Aschenreste mehrerer Verstorbener einer Familie (vgl
$ 1 Abs. I Ziff . 1 BestV) beigesetzt werden.


(5) Für das Nutzungsrecht an Urnengrabstätten gelten die SS 13 und 14 entsprechend.


(6) Wird das abgelaufene Nutzungsrecht an der Grabstätte, in der die Urne bestattet ist, nicht
mehr verlängert, ist die Stadt berechtigt bei Räumung oder Wiederbelegung der Grab-
stätte, an der von ihr bestimmten Stelle des Friedhofs (2. B. anonymes Urnengrab)
Aschenreste in würdiger Weise der Erde zu übergeben und evtl. vorhandene Urnen dau-
erhafter und wasserdichter Art zu entsorgen.


s12
Größe der Grabstätten


Für die Einteilung der Grabstätten ist der Belegungsplan maßgebend. Die Gräber werden nach
den jeweils erforderlichen Ausmaßen ausgehoben. Die einzelnen Grabstätten haben folgende
Ausmaße:


1. Einzelgrabstätten


2. Doppelgrabstätten


3. Urnengrabstätten in der Urnenwand


2,30mx0,90m


2,30mx1,55m


0,50mx0,30m







4. Urnengrabstätten im Urnenfeld


5. Urnengrabrohre im Urnenhain


6. Urnenkammern in der Urnenstelenanlage


7. Urnengräber an Bäumen und Findlingen


1,00 m x 1,00 m


1,00 m x 1,00 m


0,40mx0,40m


0,35mx0,35m


s13
Rechte an Grabstäften


(1) An einer belegungsfähigen Grabstätte kann ein Nutzungsrecht en¡vorben werden. Das
Nutzungsrecht wird mindestens auf die Dauer der Ruhefrist verliehen, wenn der En¡verb
anlässlich eines Todesfalles erfolgt. Wird ein Grabnutzungsrecht unabhängig von einem
Todesfall erworben, so wird es mindestens für die Ruhefrist zuzüglich fünf Jahren verlie-
hen.


(2) Das Nutzungsrecht an den Grabstätten wird an einzelne natürliche und volljährige Perso-
nen nach Entrichtung der Grabnutzungsgebühr (siehe Friedhofsgebührensatzung - FGS)
verliehen, worüber dem Nutzungsberechtigten eine Urkunde ausgestellt wird (Grabur-
kunde).


(3) Das Nutzungsrecht an Grabstätten kann - mit Ausnahme der anonymen Grabstätten -
gegen erneute Zahlung der entsprechenden Grabnutzungsgebühr um weitere 15 Jahre
verlängert werden, wenn der Nutzungsberechtigte vor Ablauf des Rechts die Verlänge-
rung beider Friedhofsven¡valtung beantragt und der Plalzbedart des Friedhofes es zulässt.


(4) Nach Erlöschen des Nutzungsrechtes kann die Stadt über die Grabstätten andenrueitig
verfügen. Hierüber werden die bisherigen Nutzungsberechtigten, die Angehörigen in ge-
rader Linie und die Erben oder die Pfleger des Grabes rechtzeitig von der Stadt benach-
richtigt.


(5) ln den Fällen, in denen die Ruhefrist der zu bestattenden Leichen oder Urnen über die
Zeit hinausreicht, für die das Recht an einem Grabplatz besteht, ist das Nutzungsrecht im
Voraus frir die Dauer der vorgeschriebenen Ruhefristen zu en¡verben.


(6) Nach Ablauf der Ruhefrist kann der Grabnutzungsberechtigte aus wichtigem Grund auf
ein darüber hinaus verliehenes Grabnutzungsrecht verzichten. Der Verzicht wird erst mit
schriftlicher Annahme der Verzichtserklärung durch den Friedhofsträger wirksam.


(7) Jede Anderung der Anschrift des Nutzungsberechtigten ist der Friedhofsverwaltung mit
zuteilen.


.. s14
Ubertragung von N utzungsrechten


(1) Zu Lebzeiten des Nutzungsberechtigten kann die Umschreibung eines Grabnutzungs-
rechtes der Ehegatte, der eingetragene Lebenspartner oder ein Abkömmling beanspru-
chen, wenn der Nutzungsberechtigte zugunsten dieses Angehörigen schriftlich auf das
Grabnutzungsrecht verzichtet hat.


(2) Nach dem Tode des Nutzungsberechtigten kann derjenige die Umschreibung eines lau-
fenden Grabnutzungsrechtes auf seinen Namen beanspruchen, dem es vom







Nutzungsberechtigten in einer letztwilligen, rechtsgültigen Verfügung zugewendet wurde.
Bei einer Verfügung zu Gunsten mehrerer Personen hat die erstgenannte Person Vor-
rang. Stirbt der Nutzungsberechtigte ohne eine Verfügung hinterlassen zu haben, so kann
das Nutzungsrecht auf Antrag auf die in $ 1 Abs. 1 Ztft.1 BestV genannten bestattungs-
pflichtigen Personen übertragen werden. Eingetragene Lebenspartner sind den Ehegat-
ten gleichgestellt. lnnerhalb der Reihenfolge des $ 1 Abs. 1 Ztff . I BestV hat die ältere
Person Vorrecht vor der jüngeren. Haben Vorberechtigte innerhalb von sechs Monaten
keinen Antrag auf Ubertragung des Nutzungsrechts gestellt, so wird das Nutzungsrecht
auf Antrag einer nachberechtigten Person verliehen. Stimmen alle Vorberechtigten zu, so
kann das Nutzungsrecht auch in begründeten Einzelfällen auf einen dem Verstorbenen
nahestehenden Dritten (2. B. Lebensgefährten oder Stiefkind) übertragen werden.


(3) Über die Umschreibung erhält der neue Grabnutzungsberechtigte eine Urkunde (Grabur-
kunde).


(4) Der Anspruch auf Übertragung des Nutzungsrechts erlischt, wenn alle Berechtigten die
Ubernahme ablehnen oder es kein Berechtigter innerhalb eines Jahres seit Beisetzung
des verstorbenen Nutzungsberechtigten übernimmt. ln diesem Fall kann die Grabstätte
während der Ruhefrist zur Betreuung an Personen überlassen werden, die zu dem Be-
statteten eine persönliche Verbindung hatten.


(5) Bei Grabstätten, an denen nach einer Bestattung niemand das Grabnutzungsrecht nach
Abs. 2 oder das Betreuungsrecht nach Abs. 4 Satz2 übernimmt, sorgt die Friedhofsver-
waltung auf Kosten eines Verpflichteten für die Erstanlage (Aufstellen eines mehrfach ver-
wendbaren Grabmals, Begrünung) und die Pflege der Grabstätte während der Ruhefrist.
Gegen vollständigen Kostenersatz können Grabnutzungsrecht und Grabmal en¡vorben
werden.


sr5
Pflege und lnstandhaltung der Gräber


(1) Jede Grabstätte istspätestens sechs Monate nach der Beisetzung bzw. nach derVerlei-
hung des Nutzungsrechtes würdig herzurichten, gärtnerisch anzulegen und in diesem Zu-
stand zu erhalten.


(2) Bei allen Grabstätten sind der Nutzungsberechtigte oder - sofern dieser verstorben ist -
die in $ 14 Abs.2 genannten Personen zur ordnungsgemäßen Anlage, Pflege und ln-
standhaltung des Grabes verpflichtet.


(3) Kommt der Nutzungsberechtigte oder der sonst Verpflichtete (siehe $ 14 Abs. 2) seiner
Verpflichtung nicht nach, kann ihn die Friedhofsvenrvaltung unter Fristsetzung auffordern,
den ordnungsgemäßen Zustand herzustellen. Nach Ablauf der Frist können zur Herbeí-
führung des ordnungsgemäßen Zustandes erforderliche Maßnahmen auf Kosten des Ver-
pflichteten getroffen werden (Ersatzvornahme, S 30).


(4) lst der Aufenthalt des Nutzungsberechtigten oder der Aufenthalt bzw. die Existenz des
sonst Verpflichteten nicht bekannt, ergeht eine befristete öffentliche Aufforderung. Nach
Ablauf dieser Frist ist die Friedhofsven¡valtung berechtigt die Grabstätte auf Kosten eines
Verpflichteten gemäß $ 14 Abs. 2 in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen oder
abzuräumen und einzuebnen.







s16
Gärtnerische Gestaltung der Gräber


(1) Zur Bepflanzung der Grabstätten sind nur geeignete Gewächse zu venruenden, welche die
benachbarten Gräber und Anpflanzungen nicht beeinträchtigen. Die Höhe und Form der
Grabhügel und die Art ihrer Gestaltung sind dem Gesamtbild des Friedhofs, dem beson-
deren Charakter des Friedhofsteils und der unmittelbaren Umgebung anzupassen.


(2) Anpflanzungen aller Art neben den Gräbern werden ausschließlich von der Stadt ausge-
führt. ln besonderen Fällen können Ausnahmen von der Stadt zugelassen werden, wenn
benachbarte Gräber nicht beeinträchtigt werden.


(3) Das Anpflanzen hochgewachsener Gehölze (Zwergsträucher, strauch- oder baumartige
Pflanzen, Bäume) auf den Gräbern bedarf der Erlaubnis der Stadt.


( ) Ale gepflanzten Gehölze gehen entschädigungslos in die Verfügungsbefugnis der Stadt
über, wenn sie vom Nutzungsberechtigten nach Ablauf der Ruhefrist und Nutzungsrecht
nicht abgeräumt worden sind. Der Schnitt und die Beseitigung zu stark wachsender oder
absterbender Bäume und Sträucher kann angeordnet werden. Wird die notwendige Maß-
nahme nicht innerhalb der hierfür dem Nutzungsberechtigten gesetzten Frist durchgeführt,
so werden die Arbeiten von der Friedhofsven¡raltung auf seine Kosten durchgeführt (Er-
satzvornahme, $ 30).


(5) Venruelkte Blumen und verdorrte Kränze sind von den Grabstätten zu entfernen und an
den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen.


s17
Erlaubnisvorbehalt für Grabmale und bauliche Anlagen


(1) Die Errichtung von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen oder deren Änderung
bedarf - unbeschadet sonstiger Vorschriften - der Erlaubnis der Stadt. Die Stadt ist be-
rechtigt, soweit das zur Wahrung der Rechte anderer notwendig ist und der Friedhofs-
zweck es erfordert, Anordnungen zu treffen, die sich auf Einfriedungen, Einfassungen und
sonstige bauliche Anlagen beziehen.


(2) Die Erlaubnis ist rechtzeitig vor Anfertigung oder Veränderung des Grabmales oder der
baulichen Anlage bei der Stadt durch den Grabnutzungsberechtigten zu beantragen, wo-
bei die Maße des $ 12zugrunde zu legen sind. Dem Antrag ist zweifach beizufügen:


a) der maßstabsgetreue Grabmalentwurf bzw. der maßstabsgetreue Entwurf der bauli-
chen Anlage mit Grundriss und Seitenansicht unter Angabe der Maße, des Materials,
seiner Bearbeitung, des lnhalts, der Form und der Anordnung.


b) maßstabsgetreue Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole unter
Angabe der Maße, des Materials, seiner Bearbeitung, des lnhalts, der Form und der
Anordnung.


(3) Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn die Anlage nicht den Vorschriften der SS 18
und 19 dieser Satzung entspricht.


(4) Ohne Erlaubnis aufgestellte Grabmale sind nach schriftlicher Aufforderung an den Nut
zungsberechtigten unter angemessener Fristsetzung zu entfernen. lst der Aufenthalt des
Nutzungsberechtigten oder der Aufenthalt bzw. die Existenz des sonst Verpflichteten nicht
bekannt, ergeht eine befristete öffentliche Aufforderung. Kommt der Nutzungsberechtigte







nicht fristgerecht der Aufforderung nach, so ist die Stadt berechtigt auf Kosten des Nut-
zungsberechtigten oder sonst Verpflichteten das Grabmal zu entfernen und zu verwerten,
wenn es den sicherheitsrechtlichen Anforderungen nicht genügt oder den gestalterischen
Merkmalen der $$ 18 und 19 widerspricht (Ersatzvornahme, S 30).


(5) Die nicht erlaubnispflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als naturlasierte Holzta-
feln oder -kreuze zulässig und dürfen nicht länger als zwei Jahre nach der Beisetzung
verwendet werden.


sr8
Größe von Grabmalen


(1) Die Grabmale dürfen die Breite des Grabes sowie die Höhe von 1,30 m nicht überschrei-
ten. Die Stärke von Grabsteinen beträgt 0,18 m bis 0,25 m.


(2) Eine Uberschreitung ist im Einzelfall zulässig, sofern sie mit den Bestimmungen des $ 19
dieser Satzung und dem Friedhofszweck vereinbar ist und die Stadt die Erlaubnis erteilt.


s1e
Grabgestaltung und Beschriftung der Urnenwände, der Urnenstelenanlage


und der naturnahen Bestattungen


(1) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen müssen dem Friedhofszweck entsprechen; sie
müssen so gestaltet sein, dass die Würde des Friedhofs als Ruhestätte der Verstorbenen
gewahrt ist. Die nachstehenden besonderen Gestaltungsvorschriften gelten nicht für das
Grabfeld 5.


(2) Allgemeines:


Das Grabdenkmal muss dem Werkstoff entsprechend in Form und Bearbeitung gestaltet
sein und sich harmonisch in das Gesamtbild des Friedhofs einordnen. Besondere Sorgfalt
ist auf die Schriftgestaltung und ihre Verteilung auf der Fläche zu veruvenden. Die Grab-
steine sind sockellos aus einem Stück herzustellen. Ausnahmen sind bei Holz- und ge-
schmiedeten Grabdenkmälern möglich.


(3) Werkstoffe


Als Werkstoffe sind zugelassen: Naturstein , Holz, Stahl (Eisen), Bronze in geschmiedeter
und gegossener Form.


a) Grabdenkmäler aus Naturstein


Die Steine müssen handwerklich bearbeitet oder geschliffen sein. Ornamente und
Symbole können erhaben oder vertieft ausgefuhrt werden. Erhabene und vertiefte
Schrift sowie aufgesetzte Schrift aus Metall ist möglich. Für geschliffene Steine ist der
feinste Bearbeitungsgrad Mattschliff (bis Korn 300) zulässig. Gespaltene Steine sind
zugelassen, in etwa gleicher Stärke und in der Form bearbeitet (nicht unförmig). Find-
linge können zugelassen werden. Sie müssen so gestaltet sein, dass sie sich harmo-
nisch in das Gesamtbild des Friedhofs einfügen.







b) Holzgrabdenkmäler


Das Denkmal und seine Beschriftung sind dem Werkstoff gemäß zu bearbeiten. Zur
lmprägnierung des Holzes dürfen nur umweltfreundliche Mittel ven¡vendet werden, die
das natürliche Aussehen nicht beeinträchtigen; Anstriche und Lackierungen sind in


Holzfarben statthaft.


c) Geschmiedete Grabdenkmäler


Alle Teile müssen geschmiedet sein. Ein dauerhafter Rostschutz ist notwendig. Die
Beschriftung kann auch durch angepasste Schrifttafeln erfolgen.


d) Gegossene Grabdenkmäler


Die Beschriftung gegossener Stahl- und Bronzegrabdenkmäler kann mit gegossen
oder durch aufgeschraubte Schrifttafeln sowie durch Gitterschrift aus dem gleichen
Material vorgenommen werden. Auch die Beschriftung auf einem Natursteinsockel
oder zugeordnetem Liegestein ist möglich.


(4) Nicht zugelassen sind folgende Werkstoffe und Bearbeitungsweisen:


a) gestampfter Betonwerkstein und Kunststein


b) Glas, Porzellan, Emaille, Blech, Kunststoffe, einschließlich künstliche Blumen; aus-
genommen Bilder der Verstorbenen in Porzellan oder Emaille


c) Grababdeckungen mit Beton, Terrazzo und Split


d) Grabeinfassungen aus anderem Werkstein als er zum Grabdenkmal selbst verwendet
wird


e) Farbanstriche auf Grabsteinen (eine Verstärkung des Schriftzuges im Farbton des
Steines ist jedoch zulässig)


Ð Silber- und Goldschrift


g) lnschriften und Sinnbilder, die das Empfinden und die Gefühle anderer verletzen kön-
nen


h) auf Grabsteinen aufgesetzte Schriftzeichen aus Kunststoff


(5) Die vorgenannten Gestaltungsvorschriften gelten für die Urnenerdgrabstätten entspre-
chend.


(6) Für die Beschriftung der Urnenwände, der Urnenstelenanlage sowie bei naturnahen Be-
stattungen gilt folgendes:


a) Die Verschlussplatten bzw. Schriftplatten dürfen lediglich die Namen (Vornamen, Fa-
milienname, Geburtsname, akademische Titel)sowie das Geburts- und Sterbedatum
(mit " und f) enthalten.


b) Die Beschriftung ist in vertiefter Form anzubringen







c) Für die Beschriftung ist die Schriftart ,,Times New Roman" oder eine venruandte
Schriftart wahlweise in Groß- und Kleinbuchstaben zu venruenden.


d) Für die Farbgebung der Beschriftung ist wahlweise schwarz oder weiß zu venvenden.


e) Die Größe der Beschriftung hat sich an den vorhandenen Beschriftungen zu orientie-
ren.


(7) lm Bereich der Naturnahen Bestattungen sind keine Grabdenkmäler zulässig. Die Anga-
ben über die verstorbene Person gemäß Abs. 6 Buchst. a) dürfen nur auf Schriftplatten
aufgebracht werden, welche von der Stadt bei Enruerb der Grabstätte zur Verfügung ge-
stellt werden. Die Anbringung der Schriftplatten ist nur an den von der Stadt zur Verfügung
gestellten Einrichtungen zulässig. Bei Findlingen kann die Schriftplatte direkt am Stein
befestigt werden.


s20
Gründung, Erhaltung und Entfernung von Grabmalen


(1) Jedes Grabmal muss seiner Größe entsprechend dauerhaft und standsicher gegründet
werden. Die Fundamente sind nach den neuesten Bestimmungen und den anerkannten
Regeln der Baukunst durch fachkundige Firmen zu setzen. Maßgeblich für die bei der
Errichtung der Grabmale geltenden anerkannten Regeln der Baukunst ist die Technische
Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen (TA-Grabmal) der Deutschen Natur-
stein Akademie e. V. (DENAK) in der jeweils gültigen Fassung.


(2) Der Grabnutzungsberechtigte hat das Grabmal in einem ordnungsgemäßen, sicheren Zu-
stand zu erhalten. Er ist für Schäden verantwortlich, die insbesondere durch Umfallen des
Grabmales oder Abstürzen von Teilen desselben verursacht werden. Grabmale, die sich
nicht in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden, können nach voran gegangener
schriftlicher Aufforderung auf Kosten des Nutzungsberechtigten oder der in g 14 Abs. 2
genannten Personen instandgesetzt oder entfernt werden, wenn die Wiederherstellung
verweigert oder innerhalb der gesetzten Frist nicht durchgeführt wird (Ersatzvornahme,
S 30). Kann aufgrund der akut drohenden Gefahr durch ein nicht standsicheres Grabmal
eine schriftliche Aufforderung an den Nutzungsberechtigten zur Widerherstellung der
Standsicherheit unter Fristsetzung nicht abgewartet werden, ist der Friedhofträger berech-
tigt, die Gefahrenstelle abzusperren, das Grabmal provisorisch zu sichern oder umzule-
gen.


(3) Der Nutzungsberechtigte und die in seinem Auftrag handelnden Personen haften für jede
durch die Errichtung von Grabmalen und baulichen Anlagen entstehenden Beschädigun-
gen der Grab- und Friedhofsanlagen.


(4) Grabmale und bauliche Anlagen ($ 17 und $ 18) dürfen vor Ablauf der Ruhefrist oder des
Nutzungsrechts nur mit vorheriger Erlaubnis der Stadt entfernt werden.


(5) Nach Ablauf der Ruhezeit und des Nutzungsrechts sind die Grabmale nach einer entspre-
chenden Aufforderung der Stadt durch den vorher Nutzungsberechtigten oder den nach
S 14 Abs.2 Verpflichteten innerhalb von 3 Monaten zu entfernen. Die Grabstätten sind
einzuebnen. Kommt der Nutzungsberechtigte oder der sonst Verpflichtete seiner Ver-
pflichtung nicht nach, kann ihn die Friedhofsvenrualtung unter erneuter Fristsetzung auf-
fordern, den ordnungsgemäßen Zustand herzustellen. Nach Ablauf der Frist können zur
Herbeiführung des ordnungsgemäßen Zustandes erforderliche Maßnahmen auf Kosten
des vormals Nutzungsberechtigten oder sonst Verpflichteten getroffen werden (Ersatzvor-
nahme, S 30). lst der Aufenthalt des Nutzungsberechtigen oder der Aufenthalt bzw. die
Existenz des sonst Verpflichteten nicht bekannt, ergeht eine befristete öffentliche







Aufforderung. Nach Ablauf dieser Frist ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grab-
stätte auf Kosten des Nutzungsberechtigten oder eines Verpflichteten abzuräumen und
einzuebnen. Grabmale, Einfriedungen und sonstiger Grabschmuck gehen infolge der Ei-
gentumsaufgabe durch den vormals Nutzungsberechtigen in das Eigentum des Friedhofs-
trägers über.


(6) Künstlerisch oder geschichtlich wertvolle Grabmale und bauliche Anlagen oder solche, die


als besondere Eigenart des Friedhofs aus früheren Zeiten gelten, unterstehen dem be-


sonderen Schutz der Stadt. Die Entfernung oder Änderung solcher Anlagen auch nach
Ablauf der Ruhefrist und des Grabnutzungsrechts bedarf der besonderen Erlaubnis der
Stadt.


tv.
Bestattu ngsvorsch riften


s21
Leichenhaus


(1) Das Leichenhaus mit Aussegnungshalle dient der Aufbewahrung der Leichen, bis sie be-
stattet oder überführt werden und zur Aufbewahrung von Aschenresten feuerbestatteter
Verstorbener bis zur Beisetzung im Friedhof. Es darf mit Ausnahme der Aussegnungs-
halle nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung und in Begleitung eines Vertreters des
Fried hofspersonals betreten werden.


(2) Die Verstorbenen werden im Leichenhaus aufgebahrt. Sofern keine gesundheitsaufsicht-
lichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die Hinterbliebenen die Verstorbenen
während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Bestattungspflichtigen ($ 1, 15 BestV) ent-
scheiden, ob die Aufbahrung im offenen oder geschlossenen Sarg erfolgt. Wird darüber
keine Bestimmung getroffen, bleibt der Sarg geschlossen. Dies gilt auch bei entsprechen-
der Anordnung des Amts- oder Leichenschauarztes. Leichen von Personen, die bei Eintritt
des Todes an einer übertragbaren Krankheit im Sinne des Bundesseuchengesetzes er-
krankt waren, werden in einem gesonderten Raum untergebracht. Der Zutritt zu diesem
Raum und die Besichtigung der Leichen bedürfen der vorherigen Erlaubnis des Amtsarz-
tes.


(3) Für die Beschaffung von Särgen, Sargausstattungen und für die Bekleidung von Leichen
gelten die Vorschriften des $ 30 BestV.


s22
Leichenhausbenutzu ngszwang


(1 ) Jede Leiche ist spätestens 24 Stunden vor der Bestattung in ein Leichenhaus zu verbrin-
gen.


(2) Dies gilt nicht, wenn


a) der Tod in einer Anstalt (2. B. Krankenhaus, Klinik, Alten- bzw. Pflegeheim u. a.) ein-
getreten ist und dort ein geeigneter Raum für die Aufbewahrung der Leiche vorhan-
den ist,


b) die Leiche zum Zwecke der Überführung an einen auswärtigen Bestattungsort zur
früheren Einsargung freigegeben und innerhalb einer Frist von 24 Stunden überführt
wird,







c) die Leiche in einem privaten Krematorium verbrannt werden soll und sichergestellt ist,
dass die Voraussetzungen des $ 17 BestV vom Träger der Bestattungsanlage geprüft
werden.


s23
Leichentransport


Zur Beförderung von Leichen im Stadtgebiet sind Leichenwagen zu benutzen. Die Beförde-
rung der Leichen hat durch ein geeignetes Bestattungsunternehmen zu erfolgen.


s24
Leichenbesorgung


Reinigen, Ankleiden und Einsargen der Leichen hat durch einen geeigneten Bestatter zu er-
folgen.


s25
Bestattung


Bestattung im Sinne dieser Satzung ist die Erdbestattung von Leichen oder Leichenteilen so-
wie die Beisetzung von Aschenurnen unter der Erde bzw. in Urnenfächern und Grabkammern.
Die Bestattung ist durchgeführt, wenn das Grab eingefüllt oder das Urnenfach/die Grabkam-
mer geschlossen ist.


s26
Anzeigepflicht und Bestattungszeitpunkt


(1) Bestattungen sind unverzüglich nach Eintritt des Todes der Stadt anzuzeigen; die erfor-
derlichen Unterlagen sind vorzulegen.


(2) Den Zeitpunkt der Bestattung setzt die Stadt im Benehmen mit den Hinterbliebenen, dem
Bestattungsunternehmen und ggf. mit dem zuständigen pfarramt fest.


s27
Ruhefrist


Die Ruhefrist für Erdgrabstätten und Urnen wird auf 15 Jahre festgesetzt. Die Ruhefrist beginnt
am Tag der Bestattung.


s28
Exhumierung und Umbettung


(1) Die Exhumierung und Umbettung von Leichen und Urnen bedarf unbeschadet sonstiger
gesetzlicher Vorschriften der vorherigen Erlaubnis der Stadt.


(2) Soweit Exhumierungen von Leichen nicht vom Gericht oder einer Behörde angeordnet
werden, sollen sie nur in den Monaten Oktober bis März und zwar außerhalb der Besuchs-
zeiten erfolgen.







(3) Zur Exhumierung und Umbettung bedarf es eines Antrages des Grabnutzungsberechtig-
ten.


(4) lm Übrigen gilt $ 21 BestV


V.
Schlussbestimmungen


s2e
Anordnungen und Ersatzvornahme


(1) Der Friedhofsträger kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflich-
tungen Anordnungen für den Einzelfall erlassen. Diesen Anordnungen ist unverzüglich
Folge zu leisten.


(2) Werden die in dieser Satzung festgelegten Handlungspflichten nicht rechtzeitig erfüllt,
kann die Stadt die Handlung auf Kosten des Pflichtigen vornehmen oder vornehmen las-
sen. Die Ersatzvornahme ist vorher schriftlich anzudrohen. Dabei ist eine angemessene
Frist zu setzen. lst der Aufenthaltsort des Pflichtigen nicht mehr zu ermitteln, so ersetzt
die öffentliche Bekanntmachung die an den Pflichtigen adressierte schriftliche Androhung.
Einer vorherigen Androhung und einer Fristsetzung bedarf es nicht, wenn der Pflichtige
nicht erreichbar ist und die Ersatzvornahme zur Abwehr einer drohenden Gefahr notwen-
dig ist.


s30
Haftungsausschluss


Die Stadt übernimmt für die Beschädigungen, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung der
Friedhofsanlagen entstehen und für Schäden, die durch Beauftragte dritter Personen verur-
sacht werden, keine Haftung.


s31
Zuwiderhandlungen


Nach Art.24 Abs.2 Salz2 GO i.V. mit S17 OW|G kann mit Geldbuße von mindestens
5,00 Euro und höchstens 1.000,00 Euro belegt werden wer:


a) den Vorschriften über den Benutzungszwang zuwiderhandelt,


b) die erforderliche Erlaubnis der Stadt nicht einholt,


c) die erstmaligeAnlage, Pflege und lnstandhaltung derGrabstätten nach den $$ 15 bis20
nicht satzungsgemäß vornimmt,


d) sich entgegen den Bestimmungen dieser Satzung nicht ruhig und der Würde des Ortes
entsprechend verhält oder die festgelegten Verbote missachtet.







s32
lnkrafttreten


(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.


(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über den Friedhof der Stadt Viechtach (Friedhofsatzung) vom
06.04.1992, zuletzt geändert mit Änderungssatzung vom 04.05.2016, außer Kraft.


ST VI H


Franz ittmann
erster Bürgermeister





